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I, Zivilsenat

II. Zivilsenat

III. Zivilsenat

IV. Zivilsenat

V. Zivilsen t

VI. Zivilsenat

VII. Zivilsenat

VIII. Zivilse  t

IX. Zivilse at

X. Zivilsenat

1, Strafsenat

2. Strafsenat

3. Strafsenat

Ric ter am Bundesgerichtshof Alff

Vertreter:
Richter am Bundesgerichtshof
Br. Frhr. v. Gamm

Richter am Bundesgeri  ts of Fleck

Vertreter:
Ric ter am Bu desgerichtshof Dr. Bauer

Ric ter am Bundesgeric tshof Dr. Krohn

Vertreter:
Ric ter am Bundesgerichtshof Lohmann

Ric ter am Bundesgerichts of
Dr. Hoegen

Vertreter:
Ri  ter am Bu desgeric ts of Dehner

Richter am Bundesgerichtshof
Offterdinger

Vertreter:
Ri  ter am Bundesgeri  tshof
Prof. Dr. Hagen

Ric ter am Bundesgerichts of
Dr. Steffen

Vertreter:
Richter am Bundesgeric tshof
Dr. Kullmann

Richter am Bundesgeric tshof
Dr. Girisc 

Vertreter:
Ri  ter am Bundesgeric ts of Doerry

Richter am Bundesgerichtshof
Dr. Hiddemann

Vertreter:
Ric ter am Bu desgeric tshof Merz

Richter am Bundesgeric tshof
Dr. Thu  

4. Strafse  t ' Richter a  Bundesgeric tshof
Dr. Dr. Spiegel

Vertreter:
Ric ter am Bundesgeric tshof
Dr. Knoblidi

5, Strafsenat Richter am Bun esgeric ts of Sc uster

Vertreter:
Ric ter am Bundesgerichtshof
Dr. Fuhrmann

Große Senate
Zivilsac en:

Vorsitzende Ri hterin am Bu desgeri  tshof
Dr. Krüger-Nieland
Vizepräsident des Bundesgeric tshofes Stimpel
1. Vertreter: Ric ter am Bundesgeric tshof Dr. Hoegen.

2. Vertreter: Richter am Bundesgerichtshof
Prof. Dr. Hagen

Strafsac en:
Richter am Bundesgerichts of Herdegen
Ric ter am Bundesgeri  tshof Prof. Dr. Willms
1. Vertreter:. Ric ter am Bundesgerichtshof Loesda«
2. Vertreter: Richter am Bundesgerichtshof Dr. Krauth

Kartellse at
Ri  ter am Bu desgerichtshof Offterdinger
Ric ter am Bundesgeric tshof Dr. Frhr.  . Gamm

1. Vertreter: Ric ter am Bundesgerichtshof
Dr. Kellermann

2. Vertreter: Ric ter am Bundesgeric tshof Rebitzki

Dienstgericht des Bundes
Ric ter am Bundesgerichtshof Dr. Thumm
Vertreter: Ric ter am Bundesgeric tshof.Dr. Sc auenburg

Senat für Notarsachen
Richter am Bundesgeric tshof Dr. Girisch
Vertreter: Ric ter am Bundesgerichtshof Dr. Hoegen

Vertreter:
Ri  ter am Bundesgeri  tshof Zorn

Ri  ter am Bundesgeric tshof
Dr. Bruc hausen
Vertreter:
Richter am Bundesgerich shof O  mann

Ric ter am Bundesgeric tshof Loesdau

Vertreter: ,

Richter am Bundesgerichtshof Dr. Mösl

Richter am Bundesgeri  tshof
Prof. Dr. Willms

Senat für Anwaltssachen
Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof Dr. Vogt
Ric ter am Bundesgerichtshof Kirch of
Vertreter: Richter am Bundesgerichts of Hürxt al

Senat für Patentanwaltssachen
Richter am Bundesgerichtshof Dr. Bruchhausen
Vertreter: Richter am Bundesgerichtshof Dr. Girisc 

Senat für Wirtschaftsprüfersachen
Ric ter am Bundesgerichts of Kirchhof
Vertreter: Richter am Bundesgerichtshof Dr. Fritz Meyer

Vertreter:
Richter am Bundesgeric tshof Kir  hof

Ric ter am Bundesgerichtshof
Dr. Kr uth

Vertreter:
Ric ter am Bundesgeri htshof
Dr. Wiefels

Senat für Steuerberater- und Steuerbevollmächtigtensadie 
Ric ter am Bundesgerichtshof Kir  hof
Vertreter: Richter am Bundesgerichtshof Dr. Fritz Meyer

Ist auch der namentli h benannte Stellvertreter des zu ent¬
sendenden Richters verhindert, so tritt ein anderes Mitglied
des beteiligten Senats jeweils in der Reihenfolge des Dienst-
alters in de  Gemeinsamen Senat ein.
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Geschäftsverteilungsplan
des Bundesverwalt ngsgerichts für das Geschäftsja r 1978

A. Geschäftsverteilung

I. Revisionssenate

Es sind zugewiesen dem

1. R-Senat

die Sachen aus den Gebieten
1. des Wirtsdiaftsverwaltungsrechts, soweit nicht der 4. oder

er 7. R-Senat zuständig ist,

2. des Rec ts der freien Berufe,

3. des Gesundheitsverwaltungsrechts einschließlich des Le¬
bensmittel- und Weinrechts,

4. des Rechts der Land- und Forstwirtschaft einschließlich
Förderungsmaßnahmen,

5. des Jagdr und Fischereirechts,
6.  es Vereins- und Versammlungsrechts,

7. des Staatsangehörigkeitsrechts,
8. des Ausländerrechts,
9. des Polizei- und Ordnungsrechts einschließli h des Aus¬

weisrechts mit Ausnahme der mit den Rechtsgebieten des
4. und des 7. R-Senats zusammenhängenden ordnungs¬
rechtlichen Streitigkeiten,

10. des Gesetzes über die Verbreitung jugendgefährdender
Schriften,

11. des Waffenrechts,
dem

2. R-Senat

die Sachen aus dem Gebiet
des Dienstrechts der Beamten, der Soldaten einschließli h
aller Wehr flichtigen, cler Zivildienstpflichtigen sowie der
Angehörigen des Zivilschutzkorps, soweit nic t der 6. oder
der 8. R-Senat zuständig ist, mit Ausnahme der beim
6, R-Senat verbleibenden Sachen VI C 27.75, VI C 43.76,
VI C 56.76 und VI C 9.77,

dem
3. R-Senat

die Sachen aus den Gebieten
1. des Lastenausgleichsrechts einschließlich der S hadensfest¬

stellungen, soweit nicht der 5. R-Senat zuständig ist,
2. des Gesetzes über Hilfsmaßnahmen für Deutsche aus der

Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands und dem so¬
wjetisch besetzten Sektor von Berlin, soweit es sich um
Einrichtungshilfe handelt,

3. des Re arationsschädengesetzes, soweit ni ht der
5. R-Senat zuständig ist,
dem '

4.  -Senat

die Sachen aus den Gebieten
1. des Bäh- und Bodenrechts einschließlich des Garagen¬

rechts, des Bodenreformrechts sowie der Ge erbeordnung
und des Immissionssc utzrechts, soweit das S hwergewicht
auf der An endung baurechtlicher Vorschriften liegt, je¬
do   ausschließlic  des Rechts der Baugebühren,

2. des Straßen- und Wegeredits mit Ausnahme  on Streitig¬
keiten über nicht anliegerbezogene Sondernutzungen,

3. des Erschließungs- und des Erschließungsbeitragsre hts,
4. des Rechts der landwirtschaftlichen Siedlung und des

Heimstättenrechts,

5. des Kleingartenre  ts,

6. des Wasser- und D ichrechts einschließlich des Baues von
Wasserstraßen, ¦

7. des Bergrec ts,

8. des Ordnungsre  ts, soweit es mit den vorstehenden
Rechtsgebieten zusammenhängt,

dem
5. R-Senat

die Sache aus den Gebieten
1. des Fürsorgerechts einsc ließlic  der Tuberkulosehilfe für

den öffentlichen Dienst,
2. der Kriegsopferfürsorge,
3. der Ausbildungs-,, Graduierten- und Berufsbildungsförde¬

rung,

4. des Schwerbehindertenrec ts,
5. des Mutterschutzrechts,
6. des Jugendwohlfahrt- und Jugendschutzrechts, ausgenom¬

men das Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender
Schriften (1. R-Senat),

7. des Heimkehrer- und Kriegsgefangenenentschädigungs¬
re hts,

8. des Besatzungsschädenrechts,
9. des Währungsausgleichs- und Altsparerrechts,

10. des Lastenausgleichsrechts einschließlic  S  adensfeststel¬
lungen, soweit sie allein die Gewährung oder Entziehung
(Rücknahme, Widerruf, Verrechnung) von Kriegsschaden¬
rente, Eingliederungsdarlehen, Wohnraumhilfe und son¬
stige Förderungsmaßnahmen betreffen, sowie Aussc lie¬
ßung  on der Schadensfeststellung und von Ausgleic s¬
leistungen,

11. des Gesetzes über Hilfsmaßnahme * für Deutsc e aus der
Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands und dem so¬
wjetisc  besetzten Sektor von Berlin, soweit es si   um
Beihilfe zum Lebensunterhalt und um Eingliederungs¬
darlehen handelt,

12. des Reparationssc ädengesetzes, soweit sie Kriegss  a¬
denrente und Aufbaudarlehen betreffen (sonst 3. R-Senat),

13. des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes,
14. des Sachleistungsrechts,
15. des Flurbereinigungsrechts und des ländlic en Grund¬

stücksverke rs,

dem
6.  -Senat

die Sachen aus den Gebieten
1. des Besoldungs- und Versorgungsrechts der Beamten un 

der Soldaten einschließlich aller Wehrpfli htigen, soweit
nicht der 8. R-Senat zuständig ist, der Zivildienstpflich¬
tigen und der Angehörigen des Zivilschutzkorps,

2. der beamten- und soldatenre htlichen Nebengebiete (Bei¬
hilf erecht, Reise- und Umzugskostenrecht, Trennungsgeld,
Rechte aus dem Gesetz zu Artikel 131 GG),

zü Nummer 1 und 2 mit Ausnahme der beim 2. R-Senat ver¬
bleibenden Sachen II C 48.75, II C 3.76, II B 31.76 und II B
47.76,

3. des Rechts der Kriegsdienstverweigerung,
4. des Personal ertretungsrechts und des Richter ertretungs¬

rechts,

dem
1.  -Senat

die Sachen aus den Gebieten
1. des Wirtschafts erwaltungsrechts in folgenden Bereic en:

a) das Rec t der Verkehrswirtschaft,
b) das Rec t des Außenhandels,
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c) das Redit des Interzonenhandels,
d) das Redit  er Ernährungswirtschaft,

ausgenommen das Mildi- und Fettgesetz (1. R-Senat),
e) das Preisrecht mit Ausnahme des Mietpreisrechts

(8. R-Senat),

f) Förderungsmaßnahme i zugunsten der gewerblichen
Wirtschaft sowie Gasölbetriebsbeihilfe, .

2. des Atomrechts,

3. des Abfallbeseitigungsrechts,
4.  es Immissionsschutzrechts, soweit nicht das Schwer-

gewicht bei Materien liegt, die einem anderen Senat
zugewiesen sind, mit Ausnahme der beim 1. R-Senat ver¬
bleibenden Sache I C 102.76,

5. des Straßenverkehrsrechts sowie von Streitigkeiten über
nichtanliegerbezogene Straßen-Sondernutzungen,

6. des Postrechts,

7. des Rundfunkrechts einschließlich des Rechts der Rund¬
funkanstalten,

8. des Filmrechts einschließlich des Filmförderungsrechts,
9. des Presserechts,

10. des Namensrechts,

11. des Schul- und Hochsc ulrechts,

12. des Kommunalre  ts,

13. des Rechts der Wasser- und Bodenverbände,
14. des Wahlrechts,
15. des Abgabenrechts, soweit nic t ein Sac zusammenhang

mit einem Rechtsgebiet besteht, für das ein anderer Senat
zuständig ist,

16. des Prüfungsrechts, abgesehen von Laufbahnprüfungen für
Beamte, aber einschließlich der ersten und zweiten juristi¬
schen Staatsprüfung,

17. des Ordnungsre hts, soweit es mit den vorstehenden
Rechtsgebieten zusammenhängt,

18. Sachen, die nicht einem anderen Senat zuge iesen sind,
dem

8. R-Senat

die Sachen aus den Gebieten
1. des Wehrpflichtrechts und des Zivildienstrechts, soweit .

es um die Heranziehung zum und die Entlassung aus dem
Dienstverhältnis geht,

2. des Wiedergutmachungsrechts,
3. des Rechts der Vertriebenen, der Sowjetzonenflüchtlinge

und der politischen Häftlinge,
4. des Rechts der Förderung des Wohnungsbaues, des son¬

stigen Wohnungs- und des Mietpreisrechts einschließlich
des Wohngeldes.

Schlußbestimmungen
I. Soweit sich die Verteilung der Geschäfte nach dem An-
, fangsbuchstaben richtet, ist der Name des Klägers   bei

mehreren Klägern des in der Klageschrift an erster Stelle
Genannten, bei Klagen von Erbengemeinschaften der Name
des Erblassers,  enn er genannt ist   maßgebend.
Im einzelnen ist maßgebend:
A. bei Klagen physischer Personen:

der Anfangsbuchstabe des Familiennamens. Dabei gel¬
ten die zum Namen gehörenden früheren deutschen
und entsprechenden ausländischen Adelsbezei hnungen
im Sinne der Geschäftsverteilung nicht als Teil des
Familiennamens;

B. bei Klagen von Firmen, Gesellschaften, Vereinen, An¬
stalten und anderen juristischen Personen:
a) der Anfangsbuchstabe des ersten, in der Firma us .

enthaltenen Familiennamens, gleichviel ob er als
Hauptwort, Eigenschaftswort oder Bestandteil eines
zusammengesetzten Wortes erscheint;

b) beim Fehlen eines derartigen Familiennamens der
Anfangsbuchstabe des ersten Hauptwortes der
Firma us .  Phantasiebezeichnungen und schlag¬

ortartige Abkürzungen gelten auch dann als
Hauptwörter, wenn sie keine zusammengezogenen
Bestandteile von Hauptwörtern enthalten;

c) beim Fehler  auch eines Haupt ortes der An¬
fangsbuchstabe des ersten Wortes.

In den Fällen zu Buchstabe b und c bleiben jedoch
folgende Worte und ähnliche korporative Sammel¬

bezeichnungen   sofern sie nicht als Bestandteil eines
zusammengesetzten Wortes gebraucht sind   außer
Betracht:

Aktiengesellschaft, Anstalt, Bank, Baugenossens haft,
Baugesellschaft, Bauverein, Direktion, Fabrik, Firma,
Gemeinde, Gesellschaft, Genossenschaft, Gewerk¬
schaft, Grube, Grundstücks-, Handels-, Kommandit¬
gesellschaft, Korporation, Stiftung, Verband, Verein,
Vereinigung, Zeche, Zentrale;

C. Bei Klagen
a) eines Kon ursver alters: der Name des Ge ein¬

schuldners; .

b) eines Zwangsverwalters öder Treuhänders: der
Name des Schuldners bzw. des Betreuten;

c) eines Nachlaß Ver alters, Nac laßpflegers oder
Testamentsvollstreckers: der Name des Erblassers.

D. Werden nebeneinander eine Firma und ihre Inhaber
oder eine Gesellschaft und ihre Gesellschafter als Klä¬
ger genannt, so ist nur die Firma (Gesellschaft) maß¬
gebend.

2. Soweit sich die Geschäftsverteilung nach Anfangsbuchsta¬
ben ri  tet, sind an einem Tag eingehende Streitsachen
in alphabetischer Reihenfolge, geordnet nach dem Namen
des Klägers, einzutragen.

3. Gelangt eine Revisionssache erneut an das Bundesver¬
waltungsgericht, so entscheidet der jetzt sachlich zustän¬
dige Senat. Das gilt auch für bereits anhängige Sache 
sowie für Beschwerden und Wiederaufnahmeverfah en,

4. Für Streitsachen aus den Gebieten des Prozeß- und. Voll¬
streckungsrechts ist der Senat zuständig, der nach dem
Geschäftsverteilungsplan für die Entscheidung über das
zugrundeliegende sachliche Rechtsgebiet zuständig ist.

5. Für die im Gesetz über das Bundesverfassungsgericht vor¬
gesehene Äußerung ist der Senat zuständig, der nach der
Geschäftsverteilung im Falle einer Revisionseinlegung zur
Entscheidung über die Sache zuständig wäre.

6. Kommen für den in der Revisionsinstanz noch streitigen
Teil eines Rechtsstreites entscheidend auch Fragen aus
einem Rechtsgebiet in Betracht, für das nicht der Senat,
bei dem die Sache anhängig ist und vor den sie nach
dem Geschäftsverteilungsplan gehört, sondern ein anderer
Senat zuständig ist, so kann,  enn dies aus besonderen
Gründen zweckmäßig erscheint, die Sache an diesen Senat
mit dessen Zustimmung abgegeben werden.

. Disziplinarse ate
Es sind zugewiesen

dem
1. D-Senat

alle Beamtendisziplinarsachen mit Ausnahme der Wiederauf¬
nahmeverfahren insoweit, als er in den früheren Verfahre 
eine Entscheidung   gleich  elcher Art   getroffen liat,
dem

2. D-Senaf

die Wiederaufnahmesachen insoweit, als der 1. D-Senat in
den früheren Verfahren eine Entscheidung   gleich welcher
Art   getroffen hat.

III. Wehrdienstsenate

1. Es sind zugewiesen
dem

1. WD-Se at

die Verfahren nach der Wehrbeschwerdeordnung,
dem

2. WD-Sen t

die Verfahren nach der Wehrdisziplinarordnung.
2. In Wiederaufnahmeverfahren entscheidet

der 1. WD-Senat, wenn der 2. WD-Senat,
der 2. WD-Senat, wenn  er 1. WD-Se at
in dem früheren Verfahren eine Entscheidung   gleich
welcher Art   getroffen hat. Entscheidungen aus der Zeit
vor Errichtung des 2. WD-Senats gelten als  nts heidungen
des 1. WD-Senats.

IV. Großer Se  t
(nac ri htlic )

Die Zuständigke t des Großen Senats ergibt sieb aus § 11
der Verwaltungsgeriditsordnung (VwGO).
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B. Besetz ng

X. IRevisionssen to

1, R-Senat

orsitzender Richter Dr. Heinrich
Ri   er Dr. Paul

Ric terin Dr. Ec stein
Richter Dr. Barbey
Richter Dr. Dickersbadi
Richter. Meyer

2. R-Senat

Vorsitzender Rich er Niedermaier
Richter - Dr. de Chapeaurouga
Richter Dr. Idel
Richter Wetzel

(zugleich 2. D-Senat)
Ri  ter Dr. Gutmann

Richterin Dr. Fran e
(zugleich 6. R-Senat und 2,

3. R-Senat

Vorsitzender Richter Professor Dr. Dodenhoff
Richter Sigulla
Ric tet Dr. Messerschmidt
Richter Fandre
Richter Schäfer
Richterin Schmidt

4. R-Senat

Vorsitzender Ric ter Oppenheimer
Ric ter Isendahl
Ric ter Professor Dr. Weyreuther
Ric ter Dr. Korbmacher

Richter Dr. Schlic ter
Ric ter Dr, Niehues

5. R-Senat

Vorsitzender Ric ter Kellner
Richter Dr. Fink
Ric ter Rochlitz
Richter Dr. Schwarz

Ric ter Rotter
Richter Bermel

6.  -Senat

Präside t Professor Dr, Fürst
Richter Dr. Becker

Richter Dr. Nehlert  
ichter Fischer

Ric ter Janzen
(zugleich 1. und 2. D-Senat)

Ri  teri Dr. Franke
(zugleich 2. R-Senat un  2.

Ric ter Dr. Schinkel

7. R-Senat

Vizepräsident Professor Dr. Sendler
Ric ter Dr. Zehner

Ric ter Dr. Heddaeus
Richter Klamroth
Richter Willberg
Ri  ter Kreiling

8. R-Senat

Vorsitzender Richter Arndt
(zugleich 2. D-Senat)

Ric ter Maetzel
Riditer Türke
Ric ter Noac 
Richter Lotz '    

II. Disziplinarse af®

1, Richter

1. D-Senat

Vorsitze der Richter Professor Dr. Gützko 

Richter Lange
(zugleic  2. D-Senat und zeitweiliges1
Mitglied der WD-Senate) - v

Ric ter Janzen
(zugleic  2. D-Senat und 6. R-Senat)

Richter Dr, Hartmann

Vorsitzender Richter

Ric ter

2, D-Senat

Arndt
(zugleich 8. R-Senat)

Lange
(zugleic  1. D-Senat und zeitweiliges
Mitglied der WD-Senate)

Richter Janzen
(zuglei h 1. D-Senat, 6. R-Senat un 

< zeitweiliges Mitglied der WD-Senate)
Richter Wetzel

(zugleic  2. R-Senat)
Richterm   Dr. Franke

(zugleich 2. und 6. R-Senat

2. Ehrenamtliche Richter

Die ehrenamtlic en Richter der Disziplinarsenate werde 
nach Maßg be der §§ 49, 55 BDO an Hand der im Auslösungs-
Verfahren bei den Senaten gebildeten Jahreslisten berufen.

Für die ab 1. Mai 1957 eingeleiteten förmlic en Diszipli ar¬
verfahren gegen Beamte und Ruhestandsbeamte aus dem
Dienstbereich der Landespostdirektion Berlin, der Zoll- und
Verbrauchssteuerverwaltung einschließli   der Monopolver¬
waltung für Branntwein und des Devisenüberwac ungsdien¬
stes sowie der Sondervermögens- und Bauverwaltung der
Oberfinanzdirektion Berlin (§ 1 des Gesetzes zur Regelung
der Rechtsverhältnisse der in den einzelnen Ver altungs¬
zweigen des Landes Berlin beschäftigten Personen vom
26. April 1957   BGBl. I S. 397  , geändert dur   Gesetz vom
20. Juli 196    BGBl. I S. 725, 744  ) wird im Auslosungs¬
verfahren eine gemeinsame Beisitzerliste gebildet und von
einem Beamten des gehobenen Dienstes geführt; aus ihr zie¬
hen die Diszipli arsenate in der Reihenfolge ihres Bedarfs d e
ehrenamtlichen Ric ter nac  Maßgabe der in Absatz 1 genann¬
ten Gesetzesvorschriften heran.

Die ehrenamtlichen Richter werden von dem Vorsitzenden
des 2. D-Senats und dem stellvertretenden Vorsitzenden des
1. D-Senats ausgelost.

III. Wehrdienstsenate

l.

I. Richter

WD-Senat

Vorsitzender Ric ter
Ric ter
Richter  
Richter
Richter

Vorsitzender Richter
Richter
Richter
Richter

Saalmann
Mühlenfeld
Dr. Schweiger
Seide
Dr. Knorr

2. WD-Senate

Dr. Glöckner
Dr. Leußer

Dr. Knackstedt
Dr. Ehrl

2. Ehrenamtliche Ric ter

Die ehrenamtlichen Richter der Wehrdienstse ate werden
nach Maßgabe der §§ 73 und 68 Wehrdisziplinarordnung be-
. r fen.
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c) das Redit des Interzonenhandels,
d) das Redit  er Ernährungswirtschaft,

ausgenommen das Mildi- und Fettgesetz (1. R-Senat),
e) das Preisrecht mit Ausnahme des Mietpreisrechts

(8. R-Senat),

f) Förderungsmaßnahme i zugunsten der gewerblichen
Wirtschaft sowie Gasölbetriebsbeihilfe, .

2. des Atomrechts,

3. des Abfallbeseitigungsrechts,
4.  es Immissionsschutzrechts, soweit nicht das Schwer-

gewicht bei Materien liegt, die einem anderen Senat
zugewiesen sind, mit Ausnahme der beim 1. R-Senat ver¬
bleibenden Sache I C 102.76,

5. des Straßenverkehrsrechts sowie von Streitigkeiten über
nichtanliegerbezogene Straßen-Sondernutzungen,

6. des Postrechts,

7. des Rundfunkrechts einschließlich des Rechts der Rund¬
funkanstalten,

8. des Filmrechts einschließlich des Filmförderungsrechts,
9. des Presserechts,

10. des Namensrechts,

11. des Schul- und Hochsc ulrechts,

12. des Kommunalre  ts,

13. des Rechts der Wasser- und Bodenverbände,
14. des Wahlrechts,
15. des Abgabenrechts, soweit nic t ein Sac zusammenhang

mit einem Rechtsgebiet besteht, für das ein anderer Senat
zuständig ist,

16. des Prüfungsrechts, abgesehen von Laufbahnprüfungen für
Beamte, aber einschließlich der ersten und zweiten juristi¬
schen Staatsprüfung,

17. des Ordnungsre hts, soweit es mit den vorstehenden
Rechtsgebieten zusammenhängt,

18. Sachen, die nicht einem anderen Senat zuge iesen sind,
dem

8. R-Senat

die Sachen aus den Gebieten
1. des Wehrpflichtrechts und des Zivildienstrechts, soweit .

es um die Heranziehung zum und die Entlassung aus dem
Dienstverhältnis geht,

2. des Wiedergutmachungsrechts,
3. des Rechts der Vertriebenen, der Sowjetzonenflüchtlinge

und der politischen Häftlinge,
4. des Rechts der Förderung des Wohnungsbaues, des son¬

stigen Wohnungs- und des Mietpreisrechts einschließlich
des Wohngeldes.

Schlußbestimmungen
I. Soweit sich die Verteilung der Geschäfte nach dem An-
, fangsbuchstaben richtet, ist der Name des Klägers   bei

mehreren Klägern des in der Klageschrift an erster Stelle
Genannten, bei Klagen von Erbengemeinschaften der Name
des Erblassers,  enn er genannt ist   maßgebend.
Im einzelnen ist maßgebend:
A. bei Klagen physischer Personen:

der Anfangsbuchstabe des Familiennamens. Dabei gel¬
ten die zum Namen gehörenden früheren deutschen
und entsprechenden ausländischen Adelsbezei hnungen
im Sinne der Geschäftsverteilung nicht als Teil des
Familiennamens;

B. bei Klagen von Firmen, Gesellschaften, Vereinen, An¬
stalten und anderen juristischen Personen:
a) der Anfangsbuchstabe des ersten, in der Firma us .

enthaltenen Familiennamens, gleichviel ob er als
Hauptwort, Eigenschaftswort oder Bestandteil eines
zusammengesetzten Wortes erscheint;

b) beim Fehlen eines derartigen Familiennamens der
Anfangsbuchstabe des ersten Hauptwortes der
Firma us .  Phantasiebezeichnungen und schlag¬

ortartige Abkürzungen gelten auch dann als
Hauptwörter, wenn sie keine zusammengezogenen
Bestandteile von Hauptwörtern enthalten;

c) beim Fehler  auch eines Haupt ortes der An¬
fangsbuchstabe des ersten Wortes.

In den Fällen zu Buchstabe b und c bleiben jedoch
folgende Worte und ähnliche korporative Sammel¬

bezeichnungen   sofern sie nicht als Bestandteil eines
zusammengesetzten Wortes gebraucht sind   außer
Betracht:

Aktiengesellschaft, Anstalt, Bank, Baugenossens haft,
Baugesellschaft, Bauverein, Direktion, Fabrik, Firma,
Gemeinde, Gesellschaft, Genossenschaft, Gewerk¬
schaft, Grube, Grundstücks-, Handels-, Kommandit¬
gesellschaft, Korporation, Stiftung, Verband, Verein,
Vereinigung, Zeche, Zentrale;

C. Bei Klagen
a) eines Kon ursver alters: der Name des Ge ein¬

schuldners; .

b) eines Zwangsverwalters öder Treuhänders: der
Name des Schuldners bzw. des Betreuten;

c) eines Nachlaß Ver alters, Nac laßpflegers oder
Testamentsvollstreckers: der Name des Erblassers.

D. Werden nebeneinander eine Firma und ihre Inhaber
oder eine Gesellschaft und ihre Gesellschafter als Klä¬
ger genannt, so ist nur die Firma (Gesellschaft) maß¬
gebend.

2. Soweit sich die Geschäftsverteilung nach Anfangsbuchsta¬
ben ri  tet, sind an einem Tag eingehende Streitsachen
in alphabetischer Reihenfolge, geordnet nach dem Namen
des Klägers, einzutragen.

3. Gelangt eine Revisionssache erneut an das Bundesver¬
waltungsgericht, so entscheidet der jetzt sachlich zustän¬
dige Senat. Das gilt auch für bereits anhängige Sache 
sowie für Beschwerden und Wiederaufnahmeverfah en,

4. Für Streitsachen aus den Gebieten des Prozeß- und. Voll¬
streckungsrechts ist der Senat zuständig, der nach dem
Geschäftsverteilungsplan für die Entscheidung über das
zugrundeliegende sachliche Rechtsgebiet zuständig ist.

5. Für die im Gesetz über das Bundesverfassungsgericht vor¬
gesehene Äußerung ist der Senat zuständig, der nach der
Geschäftsverteilung im Falle einer Revisionseinlegung zur
Entscheidung über die Sache zuständig wäre.

6. Kommen für den in der Revisionsinstanz noch streitigen
Teil eines Rechtsstreites entscheidend auch Fragen aus
einem Rechtsgebiet in Betracht, für das nicht der Senat,
bei dem die Sache anhängig ist und vor den sie nach
dem Geschäftsverteilungsplan gehört, sondern ein anderer
Senat zuständig ist, so kann,  enn dies aus besonderen
Gründen zweckmäßig erscheint, die Sache an diesen Senat
mit dessen Zustimmung abgegeben werden.

. Disziplinarse ate
Es sind zugewiesen

dem
1. D-Senat

alle Beamtendisziplinarsachen mit Ausnahme der Wiederauf¬
nahmeverfahren insoweit, als er in den früheren Verfahre 
eine Entscheidung   gleich  elcher Art   getroffen liat,
dem

2. D-Senaf

die Wiederaufnahmesachen insoweit, als der 1. D-Senat in
den früheren Verfahren eine Entscheidung   gleich welcher
Art   getroffen hat.

III. Wehrdienstsenate

1. Es sind zugewiesen
dem

1. WD-Se at

die Verfahren nach der Wehrbeschwerdeordnung,
dem

2. WD-Sen t

die Verfahren nach der Wehrdisziplinarordnung.
2. In Wiederaufnahmeverfahren entscheidet

der 1. WD-Senat, wenn der 2. WD-Senat,
der 2. WD-Senat, wenn  er 1. WD-Se at
in dem früheren Verfahren eine Entscheidung   gleich
welcher Art   getroffen hat. Entscheidungen aus der Zeit
vor Errichtung des 2. WD-Senats gelten als  nts heidungen
des 1. WD-Senats.

IV. Großer Se  t
(nac ri htlic )

Die Zuständigke t des Großen Senats ergibt sieb aus § 11
der Verwaltungsgeriditsordnung (VwGO).
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B. Besetz ng

X. IRevisionssen to

1, R-Senat

orsitzender Richter Dr. Heinrich
Ri   er Dr. Paul

Ric terin Dr. Ec stein
Richter Dr. Barbey
Richter Dr. Dickersbadi
Richter. Meyer

2. R-Senat

Vorsitzender Rich er Niedermaier
Richter - Dr. de Chapeaurouga
Richter Dr. Idel
Richter Wetzel

(zugleich 2. D-Senat)
Ri  ter Dr. Gutmann

Richterin Dr. Fran e
(zugleich 6. R-Senat und 2,

3. R-Senat

Vorsitzender Richter Professor Dr. Dodenhoff
Richter Sigulla
Ric tet Dr. Messerschmidt
Richter Fandre
Richter Schäfer
Richterin Schmidt

4. R-Senat

Vorsitzender Ric ter Oppenheimer
Ric ter Isendahl
Ric ter Professor Dr. Weyreuther
Ric ter Dr. Korbmacher

Richter Dr. Schlic ter
Ric ter Dr, Niehues

5. R-Senat

Vorsitzender Ric ter Kellner
Richter Dr. Fink
Ric ter Rochlitz
Richter Dr. Schwarz

Ric ter Rotter
Richter Bermel

6.  -Senat

Präside t Professor Dr, Fürst
Richter Dr. Becker

Richter Dr. Nehlert  
ichter Fischer

Ric ter Janzen
(zugleich 1. und 2. D-Senat)

Ri  teri Dr. Franke
(zugleich 2. R-Senat un  2.

Ric ter Dr. Schinkel

7. R-Senat

Vizepräsident Professor Dr. Sendler
Ric ter Dr. Zehner

Ric ter Dr. Heddaeus
Richter Klamroth
Richter Willberg
Ri  ter Kreiling

8. R-Senat

Vorsitzender Richter Arndt
(zugleich 2. D-Senat)

Ric ter Maetzel
Riditer Türke
Ric ter Noac 
Richter Lotz '    

II. Disziplinarse af®

1, Richter

1. D-Senat

Vorsitze der Richter Professor Dr. Gützko 

Richter Lange
(zugleic  2. D-Senat und zeitweiliges1
Mitglied der WD-Senate) - v

Ric ter Janzen
(zugleic  2. D-Senat und 6. R-Senat)

Richter Dr, Hartmann

Vorsitzender Richter

Ric ter

2, D-Senat

Arndt
(zugleich 8. R-Senat)

Lange
(zugleic  1. D-Senat und zeitweiliges
Mitglied der WD-Senate)

Richter Janzen
(zuglei h 1. D-Senat, 6. R-Senat un 

< zeitweiliges Mitglied der WD-Senate)
Richter Wetzel

(zugleic  2. R-Senat)
Richterm   Dr. Franke

(zugleich 2. und 6. R-Senat

2. Ehrenamtliche Richter

Die ehrenamtlic en Richter der Disziplinarsenate werde 
nach Maßg be der §§ 49, 55 BDO an Hand der im Auslösungs-
Verfahren bei den Senaten gebildeten Jahreslisten berufen.

Für die ab 1. Mai 1957 eingeleiteten förmlic en Diszipli ar¬
verfahren gegen Beamte und Ruhestandsbeamte aus dem
Dienstbereich der Landespostdirektion Berlin, der Zoll- und
Verbrauchssteuerverwaltung einschließli   der Monopolver¬
waltung für Branntwein und des Devisenüberwac ungsdien¬
stes sowie der Sondervermögens- und Bauverwaltung der
Oberfinanzdirektion Berlin (§ 1 des Gesetzes zur Regelung
der Rechtsverhältnisse der in den einzelnen Ver altungs¬
zweigen des Landes Berlin beschäftigten Personen vom
26. April 1957   BGBl. I S. 397  , geändert dur   Gesetz vom
20. Juli 196    BGBl. I S. 725, 744  ) wird im Auslosungs¬
verfahren eine gemeinsame Beisitzerliste gebildet und von
einem Beamten des gehobenen Dienstes geführt; aus ihr zie¬
hen die Diszipli arsenate in der Reihenfolge ihres Bedarfs d e
ehrenamtlichen Ric ter nac  Maßgabe der in Absatz 1 genann¬
ten Gesetzesvorschriften heran.

Die ehrenamtlichen Richter werden von dem Vorsitzenden
des 2. D-Senats und dem stellvertretenden Vorsitzenden des
1. D-Senats ausgelost.

III. Wehrdienstsenate

l.

I. Richter

WD-Senat

Vorsitzender Ric ter
Ric ter
Richter  
Richter
Richter

Vorsitzender Richter
Richter
Richter
Richter

Saalmann
Mühlenfeld
Dr. Schweiger
Seide
Dr. Knorr

2. WD-Senate

Dr. Glöckner
Dr. Leußer

Dr. Knackstedt
Dr. Ehrl

2. Ehrenamtliche Ric ter

Die ehrenamtlichen Richter der Wehrdienstse ate werden
nach Maßgabe der §§ 73 und 68 Wehrdisziplinarordnung be-
. r fen.
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IV. Großer Senat

Mitglied kraft Amtes

Der Präsident des Bundesver altungsgeric ts als Vorsitzender
Vertreter

Der jeweilige allgemeine Vertreter des Präsidenten

Bestellte Mitglieder für die Geschäftsjahre 1977 un  1978

Professor Dr. Gützkow
Niedermaier
Dr. Heddaeus
Dr. Korbmacher
Sigulla
Dr. Barbey

Vertreter
Arndt
Dr. Becker
Dr. Idel
Mühlenfeld
Türke
Professor Dr. Weyreuther

. Gemeinsamer Senat
der obersten Gerichtshöfe des Bundes

1. Mitglieder kraft Amtes:

a)  er Präsident des Bundesverwaltungsgerichts
b) die Vorsitzenden der beteiligten Senate  es Bundesver¬

waltungsgerichts

Bei,  erhinderung des Präsidenten tritt sein Vertreter im
Großen Senat, bei Verhinderung des Vorsitzenden eines be¬
teiligten Senats sein Vertreter im Vorsitz an seine Stelle,

2. Mitglieder durch Entsend  g
für die Geschäftsjahre 1977 und 1978

Senat Mitglied 1. Vertreter 2. Vertreter

Richter Ri hter Richter

1. R Dr. Barbey - Dr. Eckstein Dr. Dickersbach

2. R Dr. de
Chapeaurouge

Dr. Idel Wetzel .

3. R Sigulla Dr. Messer¬
schmidt

F ndre

4. R Prof.
Dr. Weyreuther

Dr. Korbma her Isendahl

5. R Dr. Fink Rochlitz Dr. Schwarz

6. R Dr. Becker Fischer Dr. Franke

7. R Dr. Zehner Dr. Heddaeus Kiamroth . ,

8. R Maetzel Türke Noack

1. D L nge Janzen Dr. Hartmann ¦¦ ¦

2. D Lange Janzen

1. WD Mühlenfeld Dr. Schweiger Seide
2. WD Dr. Leußer Dr. Knackstedt Dr. Ehrl

Großer
Senat

Prof.
Dr. Gützko 

Niedermaier Dr. Heddaeus

Vorsitzender Richter
Vorsitzender Richter
Richter
Richter
Richter
Richter

Vorsitzender Richter
Richter
Richter
Richter
Richter
Richter

C. Zugehörigkeit zu mehreren Senaten und Vertretung

C. Zugehörigkeit zu mehreren Senaten und Vertretung

I. Zugehörigkeit zu mehreren Senaten

Die Tätigkeit im Gemeinsamen Senat der obersten Geri  ts¬
höfe des Bundes geht der Tätigkeit am Bundesverwaltungs¬
geric t, die Tätigkeit im Großen Senat jeder sonstigen Tätig¬
keit vor.

II. Vertretung der Vorsitzenden

Soweit keine Sonderregelung getroffen ist,  erden die
dienstältesten Beisitzer zu stellvertretenden Vorsitzenden be¬
stellt.

Bei Verhinderung aller Mitglie er eines Senats gilt für die
Vertretung des Vorsitzenden die Regelung zu Nummer III
entsprechend.

III. Vertretung der Beisitzer 1 2

1. Die beisitzenden Ri hter vertreten sic  innerhalb der
Senate gemäß der nac  § 4 VwGO in Verbindung mit
§ 21g GVG zu treffenden Anordnung. Im übrigen vertre¬
ten, beginnend mit dem dienstjüngsten Beisitzer:
a) bei den Revisionssenaten sich gegenseitig

die Beisitzer  es 1. und 4. Senats,
die Beisitzer des 2. und 6. Senats,

ausgenommen in Verfahren aus dem Recht der
Kriegsdienstverweigerung, in denen die Beisitzer
des 6. Senats durch die Beisitzer  es 8. Senats ver¬
treten  erden,

die Beisitzer des 3. und 5. Senats,
ie Beisitzer des 7. und 8. Senats,

b) bei den Disziplinarsenaten  
die Beisitzer des 1. un t 2. Senats sic  gegenseitig,

c) bei den Wehrdienstsenaten   ;
die Beisitzer des 1. und. 2. Senats sich gegenseitig.

2.  ie Vertretung der beisitzenden Richter von Senat zu
Senat beginnt am 1. Januar 1978 mit  em dienstjüngsten

Beisitzer und setzt sich in der Reihenfolge  es Dienst¬
alters fort. Ist der hiernach berufene Vertreter verhindert,
so tritt der nächste an seine Stelle. Der Verhinderte  at
die Vertretung beim nächsten Vertretungsfall nicht nac ¬
zuholen.

Soweit über Ziffer la und b hinaus in den Revisions- und
Disziplinarsenaten eine Vertretung erforderlich. wird,
werden alle Richter von allen beisitzenden Richtern dieser.
Senate, beginnend mit dem dienstjüngsten und fortlaufend
in der Re henfolge des Dienstalters, vertreten.

3. Für den Fall der Verhinderung der Mitglieder der Wehr-
diehstsenate und ihrer regelmäßigen Vertreter (§ 73 Abs. 2
Satz 4 Wehrdienstdisziplinarordnung) werden die Richter
Lange und Janzen zu zeitweiligen Mitgliedern der Wehr-
dienstsenate bestellt. Sie vertreten die verhinderten Mit¬
glieder der Wehrdienstsenate in der angegebenen Reihen-

; folge nach der Folge der Verhinderungsfälle jeweils läng¬
stens für die Dauer einer Sitzungsperiode. Ist der hiernach

! berufene Vert eter verhindert, so tritt der nä hste mi  der
Maßgabe  n seine Stelle, daß der Verhinderte dessen

! nächsten Vertretungsfall übernimmt.

I 4. Wird eine Vertretung unter den Senaten erforderlich, so
i?d d r Vertreter auf Anforderung des Vorsitzenden  es

| eine Vertretung benötigenden Senats vom Vorsitzenden
! des vertretenen Senats nach Maß abe des Geschäftsyer-
! teiiungsplans benannt. Die Feststellung der richtigen Be-

'-i Setzung des aufnehmenden Senats bleibt durch diese  ege-  
lung unberührt. ' ' : ,    

IV. Vertretung im Großen Senat

Bei Verhinderung des Vorsitzenden tritt dessen Ve treter
ein. Die stellvertretenden Mitglieder werden na h der Reihen¬
fol e ihres Dienstalters zur Vertretung herangezogen. Bei
Vorsitzenden Richtern ist ihr Dienstalter als Mitglied  es'
Bundesverwaltungsgerichts  aßgebend. Das dienstjüngste
Mitglied hat den ersten Vertretungsfall, das im Dienstalter
folgende Mitglied den nächsten Vertre ungsfall usw.  ahr¬
zunehmen.
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Gesdiäftsverteü ngsplan
des Bundesfinanzhofs für das Geschäftsjahr 1978

A. Sachliche Z ständigkeit der Senate

I. Senat

1. Körperschaftsteuer,
2. Einkommensteuer, soweit es sich handelt um Einkünfte

aus Gewerbebetrieb natürlicher Personen mit den An¬
fangsbuchstaben M bis Z,

3. Einkommensteuer (einschließlich Steuerabzug  om Kapi¬
talertrag und Lohnsteuer) von natürlichen Personen und
einheitlic e Gewinnfeststellung im Sinne des § 215 AO
a. F. sowie gesonderte Feststellung im Sinne des § 6 der

erordnung über die Zuständigkeit im Besteuerungsver¬
fahren vom 3. Januar 1944 (RGBl. I 1944 S. 11) und geson¬
erte Feststellung im Sinne des § 180 Abs. 1 Nr. 2 Buch¬

stabe a und b AO 1977, soweit es sich um Fälle der be¬
schränkten Steuerpflicht und um Fragen des Außensteuer¬
gesetzes und der Auslegung von Doppelbesteuerungsab¬
kommen handelt gnd wenn die sich daraus ergebenden
Fragen allein oder überwiegen  zu beurteilen sind. Stehen
andere Rechtsfragen von allgemeiner Bedeutung im Vor¬
dergrund, so ist der sonst nach dem Geschäftsverteilungs¬
plan zuständige Senat zuständig,

4. Ein eitlic e Gewinnfeststellun  im Sinne des § 215 AO
a. F. und gesonderte Feststellung im Sinne des § 180
Abs. ! Nh 2 Buchstabe a AO 1977, soweit es sic  handelt
um Einkünfte aus Gewerbebetrieb von Personengesell¬
schaften mit den Anfangsbuchstaben N bis Z,

5. Ge erbesteuer in den Fällen der Nummern 1 bis 4,
6. Steuerabzug vom Kapitalertrag (einschließlich Pausch¬

steuer nac  § 6 Abs. 2 des Gesetzes über steuerrechtliche
Maßnahmen bei Erhöhung des Nennkapitals aus Gesell¬
schaftsmitteln und bei Überlassung von eigenen Aktien
an Arbeitnehmer) in den Fällen der Nummer 1,

7. Zerlegung der Körperschaftsteuer,

8. 'Steuerabzug bei beschränkt Steuerpflichtigen na   f 50a ¦
EStG.  „ ¦ .

II. Senat

1. Erbschaft- und Schenkungsteuer,

2. Gruiiderwerbsteuer,

3. Kapitalverkehrsteuerji,

a) Gesellschafts euer,
b) Wer papiersteuer,
c) Börsenumsatzsteuer,

4. Kraftfahrzeugsteuer, . .. -  

5.  ennwett- und Lotteriesteuer, ~r

h.  ersicherungste er,

7. Feuersch tzsteuer,

-8. Wec selsteuer,

9. Rentenbänkgrundse uldensac en,
10. Ostmar umtauschabgabe (Berlin),
11.   Umstellung und Erstattung von Reicbssleuern aus der Zeit

vor dem 8. Mai 1945 (Berlin),

12. Spielbänkabgabe,
13. Vergnügungsteuer,
14. Hundesteuer. ¦

III. Senat

1. Einheitsbewertung und Bodenschätzung,

2. Vermögensteuer,

3. Grundsteuer,

4. Lastenausgleichsabgaben,
| 5. Landwirtschaftskammerbeiträge, Landwirtsc aftskammer-
: Umlagen, Landwirtschaftskammerabgaben nach landes-

gesetzlichen Vorschriften,
! 6. a) Beförderungsteuer,

b) Straßengüterverkehrsteuer,
7. Investitionszulagen.

IV. Senat

1. Einkommensteuer, soweit es sich handelt um
a) Einkünfte aus Land -und Forstwirtschaft,
b) Einkünfte aus selbständiger Arbeit,

2. Einkommensteuer, soweit es sich handelt um Einkünfte
aus Gewerbebetrieb für natürliche Personen mit den An¬
fangsbuchstaben A bis C,

3. Einheitliche Gewinnfeststellung im Sinne des § 215 AO
a. F. und gesonderte Feststellung im Sinne des § 180
Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a AO 1977, soweit es sich handelt
um Einkünfte

aus Land- und Forstwirtsc aft und aus selbständiger
Arbeit für alle Personengesellschaften,
aus Gewerbebetrieb nur für Personengesellschaften mit
den Anfangsbuchstaben A bis M,

4. Gesonderte Feststellung im Sinne des § 6 der  erordnung
über die Zuständigkei  im Besteuerungsverfahren  om .
3. Januar 1944 (RGBl. I 1944 S. 11) und gesonderte Fest¬
stellung im Sinne des § 180 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b AO
1977,

5. Gewerbesteuer in den Fällen zu Nummer 2 bis 4,
6. Zerlegung der Einkommensteuer.

V. Senat

1. Umsatzsteuer ausschließli h der Ausgleichsteuer und der
Einfu rumsatzsteüer, ;

¦ 2. Sonderumsatzsteuer na h dem Absic erungsgesetz.
3. Getränkesteuer.

i . . VI. Senat

> 1. Einkommensteuer, soweit es sich  andelt um '

aj Einkünfte aus ni  tselbständiger Arbeit,

b) Sonderausgaben gemäß §§ 10, 10b, 10c
' EStG,

t c)  usammenveianlagung mit Kindprn
(insbesondere § 27 EStG 1963 und vor¬
her) ,

i d), Tarifvorschriften der §§ 32 bis 32c EStG
1 1951 bis 1975, auch soweit die Zusaro-
| men Veranlagung von Eheleuten wegen

der An endung  es Splittingtarifs
; streitig ist,

e) Außergewöhnli he Belastungen

2. Lohnsteuer, ausgenommen Nummer 3 beim I.. Senat u d
Nummer 1 Buchstabe c beim VIII. Senat,

3. Zerlegung der Lohnsteuer,
4. Kirchensteuer,

5. Wohnungsbauprämien,. •

6. Sparprämien,

7. Bergmannsprämien,

8. Gesetz zur Förderung der Vermögensbildung der Arbeit¬
nehmer,   ¦

soweit hur
> diese'Fragen

streitig sind,


